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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
BMF: Versicherung von im Drittland belegenen Betriebsstätten 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 07. September 2021 ein 
Schreiben zur Auslegung und Anwendung des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG bei der 
Versicherung von im Drittland belegenen Betriebsstätten und im Drittland 
ansässigen fremden Unternehmen veröffentlicht. 

Das BMF erläutert dabei die folgenden Punkte: 

• Grundlagen der Regelung des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG 
• Verhältnis § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VersStG zum allgemeinen 

Tatbestand § 1 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 2 VersStG 
• Versicherung von Betriebsstätten (§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 

VersStG) 
• Verhältnis § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VersStG zu § 1 Abs. 2 Satz 2 

Nrn. 1 bis 3 VersStG 
• Versicherung von fremden Gesellschaften (z. B. 

Tochtergesellschaften), die in einem Drittland ansässig sind 
• Versicherung von fremden Gesellschaften (z. B. 

Tochtergesellschaften), die in Deutschland oder in einem EWR-
Staat ansässig sind 

• Steuerbarkeit der Versicherung von Sonderrisiken i.S. des § 1 
Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 VersStG 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 07. September 2021, III C 4 – S 6400/21/10002 :002.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-09-07-versicherung-von-im-drittland-belegenen-betriebsstaetten.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 09. September 2021 

 
 
Die personelle Verflechtung verlangt --abgesehen vom Sonderfall 
der faktischen Beherrschung--, dass der das Besitzunternehmen 
beherrschende Gesellschafter auch in der 
Betriebskapitalgesellschaft die Stimmenmehrheit innehat und dort 
in der Lage ist, seinen Willen durchzusetzen; eine Beteiligung von 
exakt 50 % der Stimmen reicht nicht aus. 
Sind sowohl ein Elternteil als auch dessen minderjähriges Kind an 
der Betriebskapitalgesellschaft beteiligt, sind die Stimmen des 
Kindes jedenfalls dann nicht dem Elternteil zuzurechnen, wenn in 
Bezug auf die Gesellschafterstellung des Kindes eine 
Ergänzungspflegschaft angeordnet ist. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 031/21. 
 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch bei geringfügigen 
Beträgen zu bilden. Weder dem Grundsatz der Wesentlichkeit 
noch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz lässt sich eine 
Einschränkung der Pflicht zur Bildung auf wesentliche Fälle 
entnehmen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob Ausschüttungen einer ausländischen Gesellschaft gemäß § 8b 
Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG außer Ansatz 
bleiben, richtet sich nach dem sog. Typenvergleich. 
Für den Typenvergleich der konkreten Beteiligungsform mit einer 
Aktie kommt es grundsätzlich darauf an, ob die Beteiligungsform 
als mitgliedschaftliche Beteiligung anzusehen ist, die dem 
Anteilseigner Vermögens- und Mitverwaltungsrechte einräumt. 
Dies setzt aber nicht voraus, dass sämtliche Einzelheiten der 
ausländischen Beteiligungsform auch für inländische Aktien 
umsetzbar wären. 
 

Zum Urteil 
 
 

Urteil X R 5/19: 
Betriebsaufspaltung 
und minderjährige 
Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
14. April 2021 
 

Urteil X R 34/19: 
Bildung von aktiven 
Rechnungsabgrenzun
gsposten auch in 
Fällen geringer 
Bedeutung 
 
 
 
 
 
16. März 2021 
 

 

 

Urteil I R 12/18: Sog. 
Typenvergleich zur 
Qualifizierung von 
Ausschüttungen einer 
ausländischen 
Gesellschaft 
 
 
 
 
 
18. Mai 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110177/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/stimmen-patt-begruendet-keine-betriebsaufspaltung/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110178/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110173/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Beschluss I R 77/17: Entlastung von Kapitalertragsteuer trotz 
Zwischenschaltung einer GbR 
18. Mai 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 16/18: Verfassungsrechtlich zulässige unechte Rückwirkung 
durch §§ 15b, 20 Abs. 2b Satz 1 EStG i.V.m. § 52 Abs. 37d EStG i.d.F. des 
JStG 2007 
25. März 2021 
Zum Urteil 
 
EuGH-Vorlage VII R 44/19: Unionsrechtlicher 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und formelle Anforderungen bei 
fakultativen Steuerermäßigungen 
08. Juni 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 50/20: Einspruchsgegenstand; Grenzen der 
Überprüfungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren; einheitliche 
Erstausbildung 
14. April 2021 
Zum Urteil 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

Steuerfreie Ausschüttungen einer Luxemburger Investment-Gesellschaft 
(„SICAV“) 

Kapitalgesellschaften, die zu mindestens 25 % an einer Luxemburger Investment-
Gesellschaft in der Rechtsform der Société d’investissement à capital variable 
(SICAV) beteiligt sind, müssen die von dieser im Jahr 2010 erhaltenen 
Ausschüttungen (Dividenden) in Deutschland nicht versteuern. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Luxemburger Fiskus von dem ihm zustehenden 
Quellenbesteuerungsrecht keinen Gebrauch gemacht und die Ausschüttungen 
unversteuert gelassen hat. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen 
Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine deutsche GmbH, nahezu alle Anteile einer 
Luxemburger SICAV gehalten. Bei der SICAV handelt es sich um eine besondere 
Form der Aktiengesellschaft, die mit der deutschen Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital vergleichbar ist. 

In dem im Streitjahr 2010 zwischen Deutschland und Luxemburg geltenden 
Abkommen zur Vermeidung der doppelten Besteuerung (DBA) aus dem Jahr 
1958 war geregelt, dass Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft über die Grenze 
an eine andere Kapitalgesellschaft leistet, im Empfängerstaat steuerfrei sind, 
wenn die Beteiligung mindestens 25 % beträgt (sog. abkommensrechtliches 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110172/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110176/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110175/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110174/
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Schachtelprivileg). Dem Staat, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig 
ist, stand das Recht zur Besteuerung der Dividende „an der Quelle“ zu. Von 
diesem Quellenbesteuerungsrecht hat Luxemburg im Fall der SICAV allerdings 
keinen Gebrauch gemacht. 

Während die Klägerin die von der SICAV im Jahr 2010 bezogenen 
Ausschüttungen als steuerfrei ansah, hielt das Finanzamt das 
abkommensrechtliche Schachtelprivileg nicht für einschlägig. 

Entscheidung des BFH 

Zu Unrecht, wie der BFH jetzt entschieden hat. Dass Luxemburg von dem ihm in 
Bezug auf die Ausschüttungen der SICAV zustehenden Besteuerungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht habe, ändere nichts an dem im DBA vereinbarten 
Verzicht Deutschlands auf sein Besteuerungsrecht. 

Die Entscheidung des BFH ist zur Rechtslage des Jahres 2010 ergangen. 
Inzwischen haben Deutschland und Luxemburg ein neues DBA abgeschlossen, 
das seit dem Jahr 2014 in Kraft ist. Dieses neue Abkommen enthält eine sog. 
Rückfallklausel, nach der nur diejenigen aus Luxemburg stammenden Einkünfte 
in Deutschland steuerfrei sind, die in Luxemburg tatsächlich besteuert werden. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 15. März 2021 (I R 61/17), veröffentlicht am 02. September 2021, 
vgl. die Pressemitteilung 029/21 des BFH; siehe auch das teilweise inhaltsgleiche 
Urteil I R 1/18 vom selben Tag. 

 

Kürzung der Verpflegungspauschalen bei Mahlzeitengestellung gilt auch für 
Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Verpflegungspauschalen 
im Fall einer Mahlzeitengestellung auch dann zu kürzen sind, wenn der 
Steuerpflichtige nicht über eine erste Tätigkeitsstätte verfügt. 

Sachverhalt 

Der Kläger war als Offizier auf See an Bord von Schiffen tätig. Dort erhielt er 
seine Mahlzeiten unentgeltlich. In den Heuerabrechnungen wurden sie als 
steuerfreier Sachbezug behandelt. An einzelnen „Hafentagen“ blieb die 
Bordküche jedoch kalt, so dass sich der Kläger selbst versorgen musste. 

Den trotz der unentgeltlichen Gestellung der Mahlzeiten geltend gemachten 
Abzug der Verpflegungspauschale für alle Tage an Bord des Schiffes lehnte das 
Finanzamt ab. 

Das Niedersächsische Finanzgericht ließ den Abzug der Verpflegungspauschale 
für die Tage der Selbstversorgung zu, für die übrigen Tage lehnte es den 
Werbungskostenabzug ab. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH bestätigte die Vorentscheidung. Das Gesetz enthalte eine umfassende 
Verweisung auf die entsprechenden Regeln für Arbeitnehmer mit erster 
Tätigkeitsstätte. Es ordne insoweit eine Gleichstellung beider Gruppen an. 

Arbeitnehmer, die außerhalb ihrer Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich 
tätig sind (auswärtige berufliche Tätigkeit), können zur Abgeltung tatsächlich 
entstandener, beruflich veranlasster Mehraufwendungen nach 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerfreie-ausschuettungen-einer-luxemburger-investment-gesellschaft-sicav/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150127/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

ZUM SEMINAR 

Abwesenheitszeiten gestaffelte Verpflegungspauschalen abziehen. Diese sind 
allerdings zu kürzen, wenn vom Arbeitgeber Mahlzeiten zur Verfügung gestellt 
werden. Werden sämtliche Mahlzeiten gestellt, entfällt der Abzug der 
Verpflegungspauschalen vollständig. 

Auf der anderen Seite muss der Arbeitnehmer den geldwerten Vorteil –hier in 
Form der Mahlzeitengestellung– nicht lohnversteuern. Für Arbeitnehmer, die –wie 
der Kläger– nicht über eine erste Tätigkeitsstätte verfügen, ordnet das Gesetz 
eine entsprechende Handhabung an. Während der Kläger meinte, der gesetzliche 
Verweis umfasse die Kürzung der Verpflegungspauschalen bei unentgeltlicher 
Mahlzeitengestellung nicht, sah der BFH die Verweisung als umfassend an. 

Daher gelte die Kürzung der Verpflegungspauschalen im Fall der 
Mahlzeitengestellung auch für solche Arbeitnehmer, die –wie der Kläger– nicht 
über eine erste Tätigkeitsstätte verfügten. Nur diese nach Wortlaut, Systematik 
und erkennbarem Willen des Gesetzgebers gebotene Gesetzesauslegung stelle 
sicher, dass Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte gegenüber solchen mit 
erster Tätigkeitsstätte nicht systemwidrig begünstigt würden. Entsprechend 
bestätigte der BFH die Steuerfreiheit der Mahlzeitengestellung. 

Mit Urteil vom 07. Juli 2020, VI R 16/18 (siehe unseren Blogbeitrag) hatte der 
BFH in diesem Zusammenhang bereits entschieden, dass dem Steuerpflichtigen 
dem Grunde nach zustehende Verpflegungspauschalen auch bei Nichteinnahme 
der zur Verfügung gestellten Mahlzeiten zu kürzen sind. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 12. Juli 2021 (VI R 27/19), veröffentlicht am 02. September 2021, 
vgl. die Pressemitteilung 030/21 des BFH. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Terminplaner 
  

Aktuelles zur Umsatzsteuer – Spotlight: 

eCommerce und (I)OSS-Verfahren 

14.09., Webinar 

 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.pwc-events.com/azu-ecommerce
https://www.pwc-events.com/azu-ecommerce
https://www.pwc-events.com/azu-ecommerce
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/11/10/kuerzung-der-verpflegungspauschalen-auch-bei-nichteinnahme-zur-verfuegung-gestellter-mahlzeiten/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110171/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kuerzung-der-verpflegungspauschalen-bei-mahlzeitengestellung-gilt-auch-fuer-arbeitnehmer-ohne-erste-taetigkeitsstaette/
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 
Aktuelles zur Umsatzsteuer – Spotlight: 

Reisen und Veranstaltungen 

23.09., Webinar 

 

 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 

 

mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu-toms
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu-toms
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu-toms
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu-toms
https://www.pwc-events.com/azu-toms
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu-toms
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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